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Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das Familienlasten
ausgleichsgesetz 1967 geändert wird - Stellungnahme des 
Pharmazeutischen Reichsverbandes für Österreich 

o B N E BE G LE I T S C B R E I BEN 

Mit der Bitte um Kenntnisnahme 

Anlagen 
25 Kopien 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
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(Mag.pharm.Franz Winkler) 
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Stellungnahme des Pharmazeutischen Reichsverbandes f. österreich 

n. 1033 t-Bg.U./Ak Wien, den 24.8.1989 

PIl die 
ÖSterrelch1sche �othekerksmJer 
im Hause 

Betrifft: Novelle zun Familienlastenausgleichsgesetzr Begutachtung 

Wir nehmen zur Novelle wie folgt Stellung: 

Wir begrüßen die vorgesehene Einführung einer Mehrkinderstaffelung und das 
Beibehalten der Altersstaffel im Leistungsbereich besonders lIld roffen, 
daß dieser Vorschlag nicht zu Fall kommt. 

Mit dieser Regelung wird einem auch in unseren Gremien gewünschten Trend 
gefolgt,der eine BegjnsUgung der Mehrkinderfamille als nötig erachtet. 

Die generelle Ilnhebung der Leistung fWet unsere volle ZusUrmung. 

Zur Senkung der vergütung rur Schülerfreifahrten von 75 v.H. des Regeltarifes 
auf 50 v.H. stehen wir positiv, umso mehr als wir semn die ehemalige Anhebung als 
werhöht abgelehnt haben. 

Die übrigen Verbesserungsvorschläge im Novellenentwurf werden von uns als 
notwendige Pllpassungen begrüßt. 

Jlbschließend wollen wir lI1Serem Wunsche Ausdruck verleihen, dS3 die Mittel 
des Familienlastenausgleichsfonds einer widmungsgemäßen Verwendung zur Unter
stützung der belasteten Familien � dies sind nun einmal d ie Mehrkinderfami
lien - zugeführt werden ni5gen. 

Die Personen/B'lepartner, die sich heute noch der Aufgabe, Kinder aufzuziehen 
wianen, bilden das Fundament des Staates und nicht nur der Pensionsversicherung. 

Wir regen daher abschließem an, daß im Hinblick auf § 1 leg. cit. ein 
finanzieller Ausgleich rur den Elnkommensentfall bei nicht mehr berufs-
tätigen MJttern/V'atem f"ur die Zeit von 2 Jahren nach dem Karenzurlaub 
nach �1uttSctt; in Form eines ErziehJngsgeldes in familieneinkcmnensabhängiger 
Höhe gefunden und de lege ferenda eingeführt wird. 

Der Präsi?' 

Mag.pharm.lnge Stelbl 

Der Direktor: 

twBg.phann. et lure Albert Ullmer 
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